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gung nach § 5 Absatz 9 des De-Mail-Gesetzes zu erzeu
gen. Er hat diese Bestätigungen unverzüglich der absen
denden Behörde zu übermitteln. 

(3) Zum Nachweis der elektronischen Zustellung genügt 
die Abholbestätigung nach § '5 Absatz 9 des De-Mail
Gesetzes. Für diese gelten § 371 Absatz 1 Satz 2 und 
§ 371 a Absatz 2 der Zivilprozessordnung. 

(4) Ein elektronisches Dokument gilt in den Fällen des 
§ 5 Absatz 5 Satz 2 am dritten Tag nach der Absendung 
an das De-Mail-Postfach des Zustellungsadressaten als 
zugestellt, wenn er dieses Postfach als Zugang eröffnet 
hat und der Behörde nicht spätestens an diesem Tag eine 
elektronische Abholbestätigung nach § 5 Absatz 9 des 
De-Mail-Gesetzes zugeht. Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Zustellungsadressat nachweist, dass das Dokument nicht 
oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Der 
Zustellungsadressat ist in den Fällen des § 5 Absatz 5 
Satz 2 vor der Ubermittlung über die Rechtsfolgen nach 
Satz 1 und 2 zu belehren. Als Nachweis der Zustellung 
nach Satz 1 dient die Versandbestätigung nach § 5 
Absatz 7 des De-Mail-Gesetzes oder ein Vermerk der 
absendenden Behörde in den Akten, zu welchem Zeit
punkt und an welches De-Mail-Postfach das Dokument 
gesendet wurde. Der Zustellungsadressat ist über den 
Eintritt der Zustellungsfiktion nach Satz 1 elektronisch 
zu benachrichtigen." 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe "nach § 5 
Abs. 5" gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird nach der Angabe ,,§ 5 
Abs.7 Satz 1 bis 3 und 5" die Angabe "sowie nach. 
§ 5a Absatz 3 und 4 Satz 1,2 und 4" eingefügt. 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 7 angefügt: 

"Ist durch Rechtsvorschrift angeordnet, dass ein 
Verwaltungsverfahren über eine einheitliche Stelle 
nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrens
gesetzes abgewickelt werden kann, finden die 
Sätze 1 bis 6 keine Anwendung." 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Abweichend hiervon treten Artikel 1 Nummern 4, 
5,10 und 14 am 1. Januar 2013 in Kraft. 

Düsseldorf, den 13. November 2012 

(L. S.) 
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Gesetz 
zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben 

der öffentlichen Jugendhilfe 
(Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe - BAG-JH) 

Vom 13 .. November 2012 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben 

der öffentlichen Jugendhilfe 
(Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe - BAG-JH) 

Artikel 1 
Gesetz 

zur Regelung des Kostellausgleichs für Aufgaben 
der öffentlichen Jugendhilfe 

(Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe - BAG-JH) 

§ 1 
Belastungsausgleich 

(1) Für die wesentlichen Belastungen der örtlichen Trä
ger der öffentlichen Jugendhilfe in.folge der am 11. 
November 2008 in Kraft getretenen Anderung des § 1 a 
Absatz 1 AG-KJHG (Gv. NRW S. 644) wird ein finanziel
ler Ausgleich nach Maßgabe dieses Gesetzes gewährt. 

(2) Der finanzielle Ausgleich umfasst den auf Grund der 
Anderung des Sozialgesetzbuches, Achtes Buch, durch 
das Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren 
in Tageseinrichtungen und in Kindertagespftege vom 10. 
Dezember 2008 (BGBI. I S. 2403) notwendigen Ausbau 
der Kindertagesbetreuung, und zwar 

1. den notwendigen Verwaltungsaufwand zum Ausbau 
und zur Aufrechterhaltung der Betreuungsangebote 
für unter drei Jahre alte Kinder in Tageseinrichtun
gen und Kindertagespftege; 

2. einen pauschalen Zuschlag in Höhe von 10 vom Hun
dert des Verwaltungsaufwandes nach Nummer 1 zum 
Ausgleich des mit dem Verwaltungsaufwand verbun
denen Sachaufwandes; 

3. die Investitionskosten, die für den bedarfsgerechten 
Ausbau des Betreuungsangebotes aufgewendet wer
den müssen; 

4. die notwendigen Kosten zur Aufrechterhaltung des 
laufenden Betriebes von Plätzen für Kinder im Alter 
von unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen 
und in der Kindertagespftege. 

Die Höhe des jeweiligen Aufwandes und die für die 
Berechnung getroffenen Annahmen ergeben sich aus der 
Kostenfolgeabschätzung, die diesem Gesetz beigefügt ist 
(Anlage). 

(3) Der Ausgleich nach Absatz 2 und die Verteilung auf 
die einzelnen örtlichen Träger der öffentlichen Jugend
hilfe erfolgen ab 1. August 2013 durch eine Erhöhung des 
Finanzierungsanteils des Landes an den Kosten des 
Betriebs der Kindertageseinrichtungen, soweit sie Plätze 
für Kinder im Alter von unter drei Jahren anbieten. Die 
oberste Landesjugendbehörde wird ermächtigt, im Ein
vernehmen mit dem Finanzministerium 

1. durch Rechtsverordnung den Vom-Hundert-Satz nach 
Artikel 2 Nummer 1 für die Kindergartenjahre ab 1. 
Augus~ 2013 neu festzulegen, wenn er sich im Zuge 
einer Uberprüfung des Belastungsausgleichs nach § 3 
Absatz 1 verändert; die der Kostenfolgeabschätzung 
zugrundeliegenden B,erechnungsmodalitäten unterlie
gen dabei nicht der Uberprüfung. 

2. durch Rechtsverordnung das Verfahren bei einer 
Anpassung des Kostenausgleichs zu regeln; die Ver
ordnung kann dabei vorsehen, dass die Anpassung 
erst für das übernächste Kindergartenjahr wirksam 
wird sowie ein Ausgleich durch spätere Verrechnung 
bei einer Veränderung des Vom-Hundert-Satzes in 
Artikel 2 Nummer 1 oder durch Einmalzahlung in 
entsprechender Anwendung des in Absatz 4 festgeleg
ten Verteilschlüssels für das unmittelbar folgende 
Kindergartenjahr erfolgt. 

(4) Für die Kindergartenjahre 2011/12 und 2012/13 
erfolgt der Ausgleich nach Absatz 2 durch Einmalzah
lungen. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
erhält von dem in der Kostenfolgeabschätzung für diese 
Kindergartenjahre ausgewiesenen Betrag den Anteil, der 
seinem Anteil der Kindpauschalen nach § 20 Absatz 1 
Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 2007 (Gv. NRW 
S. 462) ·in diesem Kindergartenjahr für Kinder im Alter 
von unter drei Jahren an der Gesamtzahl der für dieses 
Kindergartenjahr am 15. März 2011 bzw. 15. März 2012 
gemeldeten Kindpauschalen für Kinder im Alter von 
unter drei Jahren entspricht. Der Betrag für die Kinder
gartenjahre 2011/2012 und 201212013 in Höhe von insge
samt 181.795.591 EUR wird unmittelbar nach Inkrafttre
ten dieses Gesetzes ausgezahlt. 
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§2 
Zuständige Behörde 

Zuständige Behörde nach § 5 Konnexitätsausführungs
gesetz vom 22. Juni 2004 (Gv. NRW. S. 360) ist die oberste 
Landesjugendbehörde. 

§3 
Überprüfung des Belastungsausgleichs 

(1) Die oberste Landesjugendbehörde überprüft nach 
Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden 
den Belastungsausgleich nach § 1 im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium hinsichtlich der Zahl der zu 
berücksichtigenden Plätze, des Anteils der Plätze in den 
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
sowie der Höhe der durchschnittlichen Investitionskos
ten zum in § 21 Absatz 1 Satz 1 Kinderbildungsgesetz in 
der jeweiligen Fassung genannten Stichtag in den Jahren 
2013,2014 und 2015. 

(2) Die oberste Landesjugendbehörde überprüft nach 
Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und 
Kommunales und dem Finanzministerium die Kostenfol
geabschätzung und die gesamten Auswirkungen des 
Gesetzes im Jahr 2016 und danach alle fünf Jahre. 

(3) Im Übrigen ist über den Belastungsausgleich zeitnah 
eine erneute Entscheidung zu treffen, wenn sich heraus
stellt, dass die Annahmen der Kostenprognose unzutref
fend waren und der Ausgleich deshalb grob unangemes
sen ist. 

§4 
Inkrafttreten, Berichtspflichten 

Dieser Artikel tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Die oberste Landesjugendbehörde berichtet dem 
Landtag im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Inneres und Kommunales und dem Finanzministerium 
über das Ergebnis zu § 3 Absatz 2 erstmals im Jahr 2016 
und danach alle fünf Jahre jeweils bis zum 31. Dezember. 

Artikel 2 
Zweites Gesetz zur Änderung 
des Kinderbildungsgesetzes 

Das Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 2007 (Gv. 
NRW. S. 462), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
25. Juli 2011 (GV. NRW. S. 385), wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 21 Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

"Die Vom-Hundert-Sätze in Satz 2 erhöhen sich um 
19,96 für nach Satz 1 zu berücksichtigende Kindpau
schalen für Kinder im Alter von unter drei Jahren 
zum Ausgleich des aufgrund der Änderung des Sozi
algesetzbuches, Achtes Buch, durch das Gesetz zur 
Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tagesein
richtungen und in Kindertagespflege vom 10. Dezem
ber 2008 (BGBl. I S. 2403) notwendigen Ausbaus der 
Kindertagesbetreuung." 

2. Dieser Artikel tritt am 1. August 2013 in Kraft. 

Düsseldorf, den 13. November 2012 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore Kr a f t . 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L öhr man n 

Für den Finanzminister 
Der Minister 

für Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n eid e r 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c hat y 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute Sc h ä f e r 

1. Zahl der zu berücksichtigenden Plätze 

Anlage 

Die Zahl der in die Kostenfolgeabschätzung einzubezie
henden Plätze (Leistungsempfänger im Sinne von § 3 
KonnexAG) beträgt 67.405. Das ist die Differenz zwi
schen der Planungszielgröße des Tagesbetreuungsaus
baugesetzes und der Planungszielgröße des Kinderförde
rungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. 

Es wird davon ausgegangen, dass entsprechend den Pla
nungszahlen des Kinderförderungsgesetzes in Kinderta
geseinrichtungen 70 v.H., das sind 47.184 Plätze, und in 
der Kindertagespflege 30 v.H., das sind (abgerundet) 
20.221 Plätze, geschaffen werden. 

Es wird für die Berechnung des Konnexitätsausgleichs 
angenommen, dass sich der Ausbau in den drei Kinder
gartenjahren 2011/12 bis 2013/14 so vollzieht, dass ab 1. 
August 2013 das Planziel erreicht ist. Weiterhin wird 
angenommen, dass die Ausbauraten pro Jahr ansteigen 
werden. Die Daten aus dem Berichtswesen zu KiBiz kön
nen dazu nicht eins zu eins übernommen werden, da sie 
auf einer anderen rechtlichen Grundlage erhoben werden 
als die Angaben der Kinder- und Jugendhilfestatistik. 
Sie indizieren allerdings eine verlässliche Schätzungs
grundlage zur Festlegung der Steigerungssätze in den 
einzelnen Kindergartenjahren und zur Aufteilung der 
Plätze auf Kindertageseinrichtungen und Kindertages
pflege. 

Es wird von folgender Aufteilung auf die Kindergarten
jahre ausgegangen: 

2011/12 2012/13 2013/14 

Kindertageseinrichtungen 8.700 11.300 27.184 

Kindertagespflege 6.300 8.700 5.221 

gesamt 15.000 20.000 32.405 

Für die Jahre 2014/15ff. werden zunächst die Zahlen des 
Kindergartenjahres 2013/14 festgesch!ieben. Im Rahmen 
der nach Artikel 1 § 3 vorgesehenen Uberprüfungen soll 
eine Anpassung an die tatsächlichen Entwicklungen 
erfolgen. 

2. Kosten des Betriebes 

a) Es ist nicht beabsichtigt, durch Ausführungsvor
schriften besondere Anforderungen an die Aufgaben
erfüllung zu stellen. Die Aufgabenerfüllung erfolgt im 
Rahmen der einschlägigen Rechtsgrundlagen des SGB 
VIII und des dazu ergangenen Landesrechtes. Die 
Anforderungen fließen somit in die Beschreibung der 
mit der Aufgabenerfüllung verbundenen Verwaltungs
ressourcen ein. 

b) Verwaltungskosten: Auf der Grundlage der Auswer
tung der bei Jugendämtern durchgeführten Stichprobe 
durch die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatis
tik der TU Dortmund im Rahmen der "Untersuchung 
zur Abschätzung des Verwaltungsaufwands zur Auf
rechterhaltung und zum Ausbau der Betreuungsange
bote für unter Dreijährige in Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege in Nordrhein-Westfalen, Abschluss
bericht" betragen die jährlichen Betriebsverwaltungs
kosten für Plätze in Kindertageseinrichtungen und in 
der Kindertagespflege 6.854.402 EUR. 

Das sind pro Platz 101,69 EUR. Für den mit dieser 
Aufgabe verbundenen Sachaufwand wird ein 
Zuschlag von 10 v.H. angenommen. Insgesamt sind 
pro Platz 111,86 EUR anzusetzen. 
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c) Kindertageseinrichtungen: Nach der Auswertung der 
Anmeldezahlen nach KiBiz.web zum Stand 15. März 
2011 beträgt die durchschnittliche Kindpauschale für 
ein unter drei Jahre altes Kind, das in einer Kinderta
geseinrichtung aufgenommen ist, unter Berücksichti
gung der unterschiedlichen Betreuungszeiten und 
Gruppenformen 9.801,39 EUR. Ein Rückgriff auf die 
im Gesetzgebungsverfahren zum Kinderförderungs
gesetz seinerzeit höher angenommen Kosten ist unzu
lässig, weil das hier gewählte Verfahren der Kostener
mittlung die in NRW tatsächlich anfallenden Kosten 
zugrunde legt; im Rahmen des KonnexAG sind die 
realen Kosten anzusetzen, wenn diese bekannt sind. 
In der Stellungnahme haben die KSV dargelegt, dass 
die Kosten pro Platz deswegen zu niedrig angesetzt, 
weil in die Berechnung der Finanzierungsanteil für 
ein unter drei Jahre altes Kind in der Gruppenform I 
entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen in den 
Kindertageseinrichtungen einbezogen wurde. Dieser 
ist niedriger als für ein unter drei Jahre altes Kind in 
der Gruppenform 11. Im Rahmen der Kostenfolgebe
trachtung im Ausgleichsverfahren ist diese systembe
dingte ungleiche Finanzierung von Kindern unter drei 
Jahren nach dem KiBiz nicht abzuändern, da der tat
sächliche Ausbau des Betreuungsangebotes Grund
lage der Kostenfolgeabschätzung ist und sich in bei
den Gruppenformen I und 11 vollzieht. Es wäre daher 
nicht gerechtfertigt, der Kostenberechnung im Aus
gleichsverfahren allein die höhere Kindpauschale der 
Gruppenform 11 zu Grunde zu legen. Zumal in der 
Gruppenform 11 Kinder im Alter von null bis drei 
Jahren betreut werden, während in der Gruppenform 
I ausschließlich mindestens bereits zwei Jahre alte 
Kinder aufgenommen werden können. 

Abzuziehen ist zum einen das Elternbeitragsaufkom
men, weil insoweit Betriebsaufwand bei den Kommu
nen nicht entsteht. Das Elternbeitragsaufkommen ist 
mit 17,5 v.H. der Betriebskosten geschätzt, § 3 
Absatz 4 KonnexAG. Das tatsächliche Elternbeitrags
aufkommen für den U3-Bereich ist nicht bekannt. 
N ach der Finanzierungsstruktur des KiBiz gibt es 
eine Finanzierungslücke in Höhe von 19 v.H. der 
Betriebskosten, von der angenommen wird, dass das 
Jugendamt sie. durch die Erhebung von Elternbeiträ
gen schließt. Uber alle Altersjahrgänge unterschreitet 
das Elternbeitragsaufkommen diesen Wert (2010: 
rund 13 v.H.). Nach den Erhebungen im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens zum Kinderförderungsge
setz (BT Dr. 16/9299, Seite 22) ist das Elternbeitrags
aufkommen mit 15 v.H. nach Auswertung der Kinder
und Jugendhilfestatistik angenommen worden. Da 
derzeit nur eine begrenzte Zahl von Plätzen in der 
U3-Betreuung zur Verfügung steht, ist anzunehmen, 
dass mehr berufstätige Eltern diese Plätze in 
Anspruch nehmen als das über alle Altersgruppen der 
Fall ist. Das bedeutet, dass tendenziell das Elternbei
tragsaufkommen deutlich näher an 19 v.H. liegt. Der 
Schätzwert von 17,5 v.H. kann daher als angemessen 
angenommen werden. 

Abzuziehen sind weiterhin der Finanzierungsanteil 
des Landes, der nach der Auswertung nach KiBiz.web 
in Höhe von 35,0 v.H. anzunehmen ist, und ein Träge
ranteil von 11,0 v.H. Finanzierungsanteile der freien 
Träger, die die Kommunen / Jugendämter wenn auch 
möglicherweise auf Grund faktischer Zwänge über
nehmen, sind nicht hinzuzurechnen, da insoweit keine 
rechtliche Verpflichtung für die Kommunen/die 
Jugendämter besteht, den Träger über die Finanzie
rung durch das KiBiz hinaus zu entlasten. Vielmehr 
liegt eine auf Grund besonderer Umstände im 
Jugendamtsbezirk getroffene Entscheidung in der ört
lichen Jugendhilfeplanung zugrunde. Zudem ist fest
zustellen, dass nach Auswertung der Meldungen der 
Jugendämter zum 15. März 2012 der durchschnittli
che Trägeranteil nicht bei 11 v.H., sondern bei 13 v.H. 
liegt. 

Abzuziehen sind somit: 

aal Elternbeiträge: 17,5 v.H. 

bb) Trägeranteile: 11,0 v.H. 

cc) Finanzierungsanteil 
des Landes nach KiBiz: 35,0 v.H. 

1.715,24 EUR, 

1.078,15 EUR, 

3.430,49 EUR. 

Pro U3-Platz in einer Kindertageseinrichtung sind im 
Kindergartenjahr 2011112 somit insgesamt anzuset
zen: 3.577,51 EUR. 

Dieser Betrag wird jährlich um 1,5 v.H. zum Aus
gleich der Kostensteigerungen erhöht. Im Ausgleichs
verfahren sind somit in den Kindergartenjahren für 
Plätze in Kindertageseinrichtungen anzusetzen: 

aal 2011/12 3.577,51 EUR, 

bb) 2012/13 3.631,17 EUR, 

cc) 2013/14 

dd) 2014/15 

3.685,64 EUR, 

3.740,92 EUR. 

d) Kindertagespflege: Als Basis für die Berechnung der 
Betriebskosten eines Platzes in der Kindertagespflege 
werden die Ausgaben der Kommunen im Haushalts
jahr 2009 herangezogen. Im Rahmen einer Sonderaus
wertung der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfes
tatistik der TU Dortmund "Ausgaben für die 
Kindertagespflege in den kommunalen Haushalten 
des Jahres 2009" wurde die Anzahl aller in 2009 ver
traglich vereinbarten täglichen Betreuungsstunden 
gemäß der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatis
tik bestimmt. Diese wurden ins Verhältnis zu den 
kommunalen Ausgaben für das Produkt 361 "Kinder
tagespflege" gestellt. Da im Jahr 2009 bereits flächen
deckend das Neue Kommunale Finanzmanagement 
(NKF) anzuwenden war, ist davon auszugehen, dass 
hierin auch die fachliche Begleitung der Tagespflege
personen enthalten ist. Im Ergebnis ergibt sich ein 
Stundensatz von 3,90 EUR pro Kind. Wenn man die
sen auf die durchschnittliche Wochenbetreuungsstun
denzahl von 25 Stunden in 4 Wochen in 12 Monaten (= 
52 Wochen abzüglich 4 Wochen Urlaub der Tagespfle
geperson) bezieht, ergeben sich Durchschnittsausga
ben von 4.673 EUR pro Jahr. Als Ausgleich der seit 
2009 eingetretenen Kostensteigerungen wird dieser 
Betrag um 6,4 v.H. - entsprechend einer Einzelaus
wertung im Jugendamt Köln- angehoben auf den 
Kostenstand 2011. In die Berechnung fließen somit ein 
4.972,22 EUR. Im Rahmen der nach Artikel 1 § 3 des 
Gesetzes vorgesehenen Überprüfung des Belastungs
ausgleichs wird die weitere Entwicklung berücksich
tigt werden. 

Die Kosten der Qualifizierung der Kindertagespflege 
und die hälftigen Kosten für Kranken- und Pflegever
sicherung der Tagespflegepersonen sind erfasst, da die 
Ermittlung der Kosten sämtliche Buchungen der 
Kommunen ausgewertet hat, die für die Kindertages
pflege vorgenommen wurden. Soweit hier Ungenauig
keiten in der bisherigen Buchführung vorliegen soll
ten, ist dem im Rahmen der Revision der 
Kostenfolgeabschätzung nachzugehen. Dies gilt auch 
für weitere Fragen, wie die, ob entgegen der Berech
nung nicht nur 48 Wochen im Jahr, sondern tatsäch
lich mehr Wochen bezahlt werden. 

Abzuziehen sind: 

aal Elternbeitrag (geschätzt, 
§ 3 Absatz 4 KonnexAG): 17,5 v.H. 870,14 EUR, 

bb) Finanzierungsanteil 
des Landes nach KiBiz: 736,00 EUR. 

Pro U3-Platz in einer Kindertagespflege sind im Kin
dergartenjahr 2011/12 somit anzusetzen: 3.366,08 
EUR. 

Dieser Betrag wird jährlich um 1,5 v.H. zum Aus
gleich der Kostensteigerungen erhöht. Im Ausgleichs
verfahren sinß somit in den Kindergartenjahren für 
Plätze in der Kindertagespflege anzusetzen: 

aal 2011112 3.366,08 EUR, 

bb) 2012/13 3.416,57 EUR, 

cc) 2013/14 

dd) 2014/15 

3.467,82 EUR, 

3.519,84 EUR. 

In Verbindung mit den in jedem Kindergartenjahr 
nach den Ausbauannahmen zu finanzierenden Plätzen 
sind folgende Beträge (Betriebsverwaltungskosten, 
Betriebskosten eines Platzes in einer Kindertagesein
richtung und in der Kindertagespflege) anzusetzen: 
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2011/12 2012113 2013/14 ab 2014/15lfd. 

Kindertages- 32.097.519 74.860.600 179.181.240 181.789.572 
einrichtun-
gen 

Kindertages- 21.911.022 52.926.450 72.384.709 73.436.606 
pflege 

gesamt 54.008.541 127.787.050 251.565.949 255.226.178 

3. Kosten der Investitionsförderung 

a) Verwaltungskosten: Nach der Auswertung der bei 
Jugendämtern durchgeführten Stichprobe durch die 
TU Dortmund betragen die jährlichen Investitions
verwaltungskosten für die Schaffung von Plätzen in 
Kindertageseinrichtungen und in Tagespfiege 
28.787.731 EUR. 

Das sind pro Platz 610,12 EUR. Für den mit dieser 
Aufgabe verbundenen Sachaufwand wird ein 
Zuschlag von 10 v.H. angenommen. Insgesamt sind 
pro Platz 671,13 EUR anzusetzen. 

b) Investitionskosten: Nach der Auswertung des Investi
tionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 
sowie der mit dem Nachtragshaushalt 2010 zurVerfü
gung gestellten fachbezogenen Pauschale, Stand 
26. Oktober 2011, betragen die durchschnittlichen 
Fördermittel pro Platz unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Fördertatbestände in Kindertages
einrichtungen und Großtagespfiegen 10.989,45 EUR 
sowie 955,05 EUR für Plätze in der Kindertagespfiege. 
Somit wurden die Förderhöchstsätze nicht ausge
schöpft. Dies stimmt überein mit einer vom Bund 
durchgeführten Untersuchung (FiFo Köln 2011); 
danach liegen die Durchschnittskosten für die Schaf
fung von U3-Betreuungsplätzen in Tageseinrichtun
gen bundesweit bei durchschnittlich 13.656 EUR, in 
NRW bei 10.420 EUR (Durchschnitt für die Jahre 
2008 - 2010). Die jüngere Auswertung der Landesju
gendämter, die zu einem höheren Durchschnittsbetrag 
kommt, greift somit Kostensteigerungen infolge von 
Preissteigerungen und einem - unterstellten, gleich
wohl wahrscheinlichen - höheren Anteil von Neubau
maßnahmen bereits auf. Soweit die Kommunalen 
Spitzenverbände darauf verweisen, hier die im 
Gesetzgebungsverfahren zum Kinderförderungsgesetz 
insoweit höheren Kosten anzusetzen, wird auf das 
oben zu den Betriebskosten der Kindertageseinrich
tungen Gesagte verwiesen. Wenn im Zuge fachlicher 
Entscheidungen in der örtlichen Jugendhilfeplanung 
1m Zusammenhang mit dem weiteren U3-Ausbau 
auch weitere Kindergartenplätze geschaffen werden 
müssen, so sind diese Kosten ebenfalls hier nicht zu 
berücksichtigen, da sie - wenn auch im Einzelfall 
fachlich nachvollziehbar -" doch wesentlich durch die 
Planungsentscheidung der Kommune verursacht sind. 
Grundstückserwerbskosten sind nicht anzusetzen, da 
damit ein Vermögenszuwachs des Trägers verbunden 
ist. Soweit möglicherweise künftig der Anteil der 
Neubaumaßnahmen höher zu veranschlagen ist, als 
den dieser Kostenfolgeabschätzung zugrundeliegen
den Durchschnittswerten zugrundeliegend, ist dem im 
Rahmen der vorgesehenen Uberprüfungen der Kos
tenfolgeabschätzung nachzugehen. 

Für das Kindergartenjahr 2011/12 sind einschließlich 
der Verwaltungskosten für jeden Platz in einer Kin
dertageseinrichtung 11.660,58 EUR anzusetzen. In der 
Kindertagespfiege entsteht allenfalls ein geringfügi
ger Verwaltungsaufwand für die Durchführung der 
pauschalen Investitionsförderung. Für die Kinderta
gespfiege sind daher pro Platz 955,05 EUR für das 
Kindergartenjahr anzusetzen. 

Bei 50.554 in Kindertageseinrichtungen und 16.851 in 
der Kindertagespfiege zu schaffenden Plätzen betra
gen die Gesamtinvestitionskosten 569.504.900 EUR. 

Soweit der Bund für den U3-Ausbau Investitionsmit
tel bereitgestellt hat, ist ein Investitionsaufwand nicht 
entstanden. Der errechnete Betrag übersteigt die vom 
Bund bereitgestellten und den Kommunen vom Land 
weitergeleiteten Investitionsmittel in Höhe von 
481.516.174 EUR um 87.988.726 EUR. 

4. Ausgleichsbeträge 

Es ergeben sich auf der Grundlage dieser Berechnung 
für die Kindergartenjahre folgende konnexitätsbe
dingte Betriebskosten: 

4.1 2011/12: 54.008.541 EUR 

4.2 2012/13: 127.787.050 EUR 

4.3 2013/l4: 251.565.949 EUR 

4.4 20l4/15: 255.226.178 EUR 

4.5 2015/16: 259.054.571 EUR 

4.6 2016/17: 262.940.389 EUR 

4.7 2017/18: 266.884.495 EUR 

4.8 2018/19: 270.887.762 EUR. 

Der durch die Investitionsmittel des Bundes noch 
nicht abgedeckte Betrag in Höhe von 87.988.726 EUR 
sind die konnexitätsbedingten Investitionskosten. 

5. Abzüge 

Die Mehrbelastung ist um Entlastungen zu mindern. 

Die Landesregierung hat Investitionsprogramme im 
Gesamtvolumen von 400 Mio. EUR aufgelegt, bzw. im 
Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung verlässlich 
vorgesehen: 

5.1 fachbezogene Pauschale 2010 

5.2 fachbezogene Pauschale 2011 

5.3 fachbezogene Pauschale 2012 

5.4 fachbezogene Pauschale 2013 

150 Mio. EUR, 

100 Mio. EUR, 

100 Mio. EUR, 

50 Mio. EUR. 

Zur Zulässigkeit des Abzugs sind zwei Rechtsgutachten 
eingeholt worden (1. "Rechtsgutachten zur Anwendung 
des Konnexitätsprinzips im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der KiföG", erstattet von Prof. Dr. Janbernd 
Oebbecke, Universität Münster, 2. "Rechtsgutachten zu 
folgender Fragestellung: ,Im Rahmen der Kostenfolgeab
schätzung der in Umsetzung des Urteils des Verfassungs
gerichtshofes NRW vom 12. Oktober 2010 (VerfGH 12/09) 
zu ersetzenden Betriebs- und Investitionskosten sollen 
die vom Land in der neuen Legislaturperiode aufgeleg
ten Investitionsprogramme für den U3-Ausbau, soweit 
sie nicht im Rahmen des KonnexAG anerkannte Investi
tionskosten abgelten, abgezogen werden. Ist der Abzug 
(und damit die Verrechnung unterschiedlicher Kostenar
ten) nach dem KonnexAG zulässig?''', erstattet von Prof. 
Dr. Michael Sachs, Universität zu Köln). Nach Ansicht 
des .ersten Gutachters ist ein Abzug nur gegenüber kon
nexItätsbedingten Investitionskosten der Kommunen 
möglich, das Land könne die Belastung der Kommunen 
durch ausgleichspfiichtige Betriebskosten nicht mit 
zweckgebundenen Investitionsmitteln abgelten. Der 
zweIte Gutachter hingegen hält eine Verrechnung unter
schIedlIcher Kostenarten für zulässig. Danach führen 
Entlastungen durch die bereitgestellten investiven För
dermittel des Landes nicht nur gegenüber konnexitäts
bedingten Investitionen, sondern auch gegenüber 
Betriebskosten der Kommunen zu einer Verringerung der 
ausgleichspfiichtigen Mehrbelastung. 

Die Landesmittel in Höhe von 400 Mio. EUR können 
demnach unstreitig auf die Investitionsausgleichsansprü
che der Kommunen in Höhe von rund 88 Mio. EUR ange
rechnet werden, so dass ein Betrag von rund 312 Mio. 
EUR verbleibt. Weitere 30 Mio. EUR werden für eine zu 
erwartende Steigerung konnexitätsbedingter Investiti
onskosten vorgehalten, so dass sich die Frage derVerrin
g~run~ der ausgle~chspfiichtigen Mehrbelastung hin
slChthch des verbleIbenden Betrages von rund 282 Mio. 
EUR stellt. 

Ausgehend vom ersten Rechtsgutachten kommt eine Ver
rechnung dieser Investitionsmittel in Höhe von rund 282 
Mio. EUR mit Betriebskostenausgleichsansprüchen nicht 
in Betracht. Gleichwohl sind die positiven haushalteri
schen Auswirkungen der Investitionsmittel des Landes 
bei den Kommunen im Rahmen des Belastungsausgleichs 
zu berücksichtigen. Die Kommunen erhalten infolge der 
Investitionsförderung des Landes einen erweiterten 
finanziellen Spielraum. Die Investitionsmittel des Landes 
werden in der Bilanz der Kommune als passiver Rech-
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nungsabgrenzungsposten eingestellt. Dieser wird in der 
NKF-Ergebnisrechnung periodengerecht über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer aufgelöst, was sich 
als Ertrag in der NKF-Ergebnisrechnung darstellt. Die
ser Ertrag steht auch für konsumtive Zwecke zur Verfü
gung, kann also für Betriebskosten verwandt werden. 
Eine Verrechnung dieser wirtschaftlichen Vorteile mit 
den Ausgleichsansprüchen wegen konnexitätsbedingter 
Betriebskosten ist somit zulässig. Da die Erweiterung des 
finanziellen Handlungsspielraums der Kommunen über 
die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zeitlich 
gestreckt erfolgt, kann die Anrechnung ebenfalls nur 
periodengerecht erfolgen. Die betriebsgewöhnliche Nut
zungsdauer beträgt bei Neubauten 40 bis 80 Jahre, wobei 
mit Blick auf die besondere Zweckbestimmung der hier 
geschaffenen Neubauten der untere Wert der Berechnung 
zugrunde gelegt wird. Bei Umbauten beträgt die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer fünf Jahre. Da das 
Land ein Interesse daran hat, die Anrechnung in einem 
kürzeren Zeitraum als in der betriebsgewöhnlichen Nut
zungsdauer vorzunehmen, ist der Betrag von rund 282 
Mio. EUR auf einen Zeitraum von fünf Jahren (Kinder
gartenjahre 2013/2014 bis 201712018) abzuzinsen. Wegen 
der unterschiedlichen Länge der beiden betriebsgewöhn
lichen Nutzungsdauern ist eine Aufteilung dieses Betra
ges auf Neubau- und Umbaumaßnahmen vorzunehmen. 
Dafür wird von einem Anteil von 95 v.H. für Neubauten 
ausgegangen. Bei einem angenommenen Zinssatz von 3,5 
v.H. über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ergibt 
sich danach ein Gesamtbarwert von rund 175,4 Mio. 
EUR. Die Verteilung dieses Betrages auf fünf Jahre führt 
unter Berücksichtigung einer Verzinsung von ebenfalls 
3,5 v.H. pro Jahr zu einem jährlichen Abzugsbetrag von 
rund 37,5 Mio. EUR. Insgesamt werden damit von den 
rund 282 Mio. EUR 187.695.262 EUR belastungsmin
dernd in Ansatz gebracht. 

Die 187.695.262 EUR werden nach folgendem Schema 
abgezogen: 

2011/12: 0 EUR 

2012/13: OEUR 

2013/14: 37.539.052 EUR 

2014/15: 37.539.052 EUR 

2015/16: 37.539.052 EUR 

2016/17: 37.539.052 EUR 

2017/18: 37.539.052 EUR 

2018/19: OEUR. 

Durch die vorgesehene jährliche Anpassung von Berech
nungsparametern an die tatsächliche Entwicklung kön
nen sich die belastungsmindernden Beträge noch verän
dern. 

6. Erstattung 

Somit ergeben sich nach dem derzeitigen Stand der 
Berechnungen folgende Erstattungsbeträge für das 
jeweilige Kindergartenjahr: 

6.1 2011/12: 54.008.541 EUR 

6.2 2012/13: 127.787.050 EUR 

6.3 2013/14: 214.026.897 EUR 

6.4 2014/15: 217.687.126 EUR 

6.5 2015/16: 221.515.518 EUR 

6.6 2016/17: 225.401.337 EUR 

6.7 2017/18: 229.345.443 EUR 

6.8 2018/19: 270.887.762 EUR. 

- Gv. NRW 2012 S. 510 
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Gesetz 

zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen 
und wohnungsnahen 

Grundschulangehots in Nordrhein-Westfalen 
(8. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Vom 13. November 2012 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen 

und wohnungsnahen 
Grundschulangebots in Nordrhein-Westfalen 

(8. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Artikel! 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (Gv. NRW 
S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 14. Februar 2012 (Gv. NRW S. 97), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 10 Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben. 

2. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort "unter
richtet" ein Komma und die Wörter "sofern nicht 
auf Grund der Vorschriften für die Klassengrößen 
nur jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet 
werden können" eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Die Klassen 3 und 4 sind entweder aufstei
gend gegliedert oder können durch Beschluss der 
Schulkonferenz auf der Grundlage eines pädagogi
schen Konzeptes mit der Schuleingangsphase ver
bunden und jahrgangsübergreifend geführt wer
den, sofern nicht auf Grund derVorschriften für die 
Klassengrößen nur jahrgangsübergreifende Grup
pen gebildet werden können. Bei jahrgangsüber
greifender Organisation in der Schuleingangsphase 
sind die Klassen 3 und 4 jahrgangsübergreifend zu 
führen, wenn jahrgangsbezogener Unterricht auf 
Grund der Vorschriften für die Klassengrößen die 
Bildung einer zusätzlichen Klasse zur Folge hätte. 
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. " 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Jahrgangsübergreifender Unterricht entspre
chend Absätzen 2 und 3 kann auch die Klassen 1 
bis 4 umfassen." 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

3. In § 12 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter "Jahr
gangsstufe 10" durch das Wort "Einführungsphase" 
ersetzt. 

4. In § 16 Absatz 4 Sätze 2 und 4 werden die Wörter 
"Jahrgangsstufe 10" jeweils durch das Wort "Einfüh
rungsphase" ersetzt. 

5. § 17 Absatz 3 Satz 1 wird durch folgende Sätze 
ersetzt: 

6. 

"Der Unterricht wird in der Sekundarstufe I im Klas
senverband und in Kursen erteilt. Der leistungsdiffe
renzierte Unterricht kann binnendifferenziert im 
Klassenverband oder in Kursen erteilt werden. Für 
den Unterricht nach Neigung werden Kurse gebil
det." 

Dem § 46 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

"Der Schulträger legt unter Beachtung der Höchst
grenze für die zu bildenden Eingangsklassen an 
Grundschulen nach der Verordnung gemäß § 93 
Absatz 2 Nummer 3 die Zahl und die Verteilung der 
Eingangsklassen auf die Schulen und Teilstandorte 
fest. Er kann die Zahl der in die Eingangsklassen 
aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler einer 
Grundschule oder mehrerer Grundschulen begrenzen, 
wenn dies für eine ausgewogene Klassenbildung 
innerhalb einer Gemeinde erforderlich ist oder beson-
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